
Allgemeine Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

§ 1 Geltungsbereich
(1) Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmern. Ent-
gegenstehende oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen
des Bestellers erkennen wir nur an, wenn wir ausdrücklich schriftlich der Geltung
zustimmen. 
(2) Diese Verkaufsbedingungen gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem
Besteller, soweit es sich um Rechtsgeschäfte verwandter Art handelt.

§ 2 Angebot und Vertragsabschluss
(1) Sofern eine Bestellung als Angebot gemäß § 145 BGB anzusehen ist, können wir
diese innerhalb von vier Wochen annehmen (Bindungsfrist). Der Kaufvertrag
kommt erst durch Lieferung der Ware oder Auftragsbestätigung (nur bei Erstauf-
trag oder bei Lieferung zu einem späteren Termin) durch uns zustande.
(2) Im Falle einer negativen Bonitätsauskunft behalten wir uns vor, die Belieferung
innerhalb der Bindungsfrist von vier Wochen abzulehnen. Wahlweise behalten wir
uns vor, die Lieferung von einer Sicherheitsleistung oder Vorkasse abhängig zu
machen.

§ 3 Überlassene Unterlagen
An allen in Zusammenhang mit der Auftragserteilung dem Besteller überlassenen
Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und Urheberrechte vor. Diese Unterlagen
dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden, es sei denn, wir erteilen dazu dem
Besteller unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung. Soweit wir das Angebot
des Bestellers nicht innerhalb der Frist von § 2 annehmen, sind diese Unterlagen uns
unverzüglich zurückzusenden.

§ 4 Preise und Zahlung
(1) Sofern nichts Gegenteiliges schriftlich vereinbart wird, gelten unsere Preise
zuzüglich Mehrwertsteuer in jeweils gültiger Höhe, d.h. gemäß der am Tag der
Bestellung gültigen Preisliste. Die Lieferung erfolgt frei Haus ab einem Nettogewicht
von 200 kg. Bei Bestellungen mit einem Gewicht von unter 200 kg trägt die
 Versandkosten der Besteller. Die Kosten der Entsorgung der Verpackung sind be -
inhaltet . 
(2) Kosten, die durch irrtümliche oder fehlerhafte Bestellungen des Bestellers aus-
gelöst werden, sind von diesem zu tragen.
(3) Zusätzliche Preisänderungen sind vorbehalten. Diese werden gegenüber dem
Besteller bekannt gemacht und sind 4 Wochen nach der Bekanntgabe verbindlich.
Rohstoffpreisänderungen, die aufgrund behördlicher Maßnahmen, wie Einfuhr -
zollveränderungen und Änderungen des EU-Zuckerpreises eintreten, können wir
an den Besteller weiterberechnen, sofern diese Änderungen mindestens vier
Wochen vor Lieferung eingetreten sind.
(4) Mit der Lieferung erfolgt die Rechnungsstellung. Der Kaufpreis wird damit zur
Zahlung fällig.
(5) Die Zahlung des Kaufpreises hat ausschließlich auf das genannte Konto zu erfol-
gen. Der Abzug von Skonto ist nur bei schriftlicher besonderer Vereinbarung zulässig.
(6) Sofern nichts anderes vereinbart wird, ist der Kaufpreis innerhalb von 30 Tagen
rein netto ab Rechnungsdatum zu zahlen. Verzugszinsen werden in Höhe von 8 %
über dem jeweiligen Basiszinssatz p.a. berechnet. Die Geltendmachung eines höhe-
ren Verzugsschadens bleibt vorbehalten.

§ 5 Aufrechnung und Zurückbehaltungsrechte
Dem Besteller steht das Recht zur Aufrechnung nur zu, wenn seine Gegenan-
sprüche rechtskräftig festgestellt oder unbestritten sind. Zur Ausübung eines
Zurückbehaltungsrechts ist der Besteller nur insoweit befugt, als sein Gegen -
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

§ 6 Lieferzeit
(1) Die Lieferzeit beträgt in der Regel zwei Wochen. Der Beginn der Lieferzeit setzt
die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers
voraus. Die Einrede des nicht erfüllten Vertrages bleibt vorbehalten.
(2) Kommt der Besteller in Annahmeverzug (insbesondere wenn eine Entgegen-
nahme der Ware durch den Besteller zur üblichen Geschäftszeit nicht erfolgt ist)
oder verletzt er schuldhaft sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt,
den uns insoweit entstehenden Schaden, einschließlich etwaiger Mehraufwendun-
gen ersetzt zu verlangen. Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten. Sofern
vorstehende Voraussetzungen vorliegen, geht die Gefahr eines zufälligen Untergangs
oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den
Besteller über, in dem dieser in Annahme- oder Schuldnerverzug geraten ist.
(3) Weitere gesetzliche Ansprüche und Rechte des Bestellers wegen eines Liefer-
verzuges bleiben unberührt.

§ 7 Gefahrübergang bei Versendung
Die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechterung der
Ware geht mit der Absendung an den Besteller, spätestens mit Verlassen des Lagers
auf den Besteller über. Dies gilt unabhängig davon, ob die Versendung der Ware vom
Erfüllungsort erfolgt oder wer die Frachtkosten trägt.

§ 8 Eigentumsvorbehalt 
(1) Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen
Zahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle
zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf beru-
fen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich
vertragswidrig verhält.
(2) Der Besteller ist verpflichtet, solange das Eigentum noch nicht auf ihn über -
gegangen ist, die Kaufsache pfleglich zu behandeln. Solange das Eigentum noch nicht
übergegangen ist, hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen,
wenn der gelieferte Gegenstand gepfändet oder sonstigen Eingriffen Dritter aus -
gesetzt ist. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außer-
gerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Bestel-
ler für den uns entstandenen Ausfall. 
(3) Der Besteller ist zur Weiterveräußerung oder Weiterverarbeitung der Vorbe-
haltsware im normalen Geschäftsverkehr berechtigt. Die Forderungen des Abneh-
mers aus der Weiterveräußerung oder Weiterverarbeitung der Vorbehaltsware tritt
der Besteller schon jetzt an uns in Höhe des mit uns vereinbarten Faktura-Endbe-
trages (einschließlich Mehrwertsteuer) ab. Diese Abtretung gilt unabhängig davon,
ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiterverkauft worden ist. Der
Besteller bleibt zur Einziehung der Forderung auch nach der Abtretung ermächtigt.
Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt davon unberührt.  

§ 9 Gewährleistung und Mängelrüge
(1) Gewährleistungsrechte des Bestellers setzen voraus, dass dieser seinen nach 
§ 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß
nachgekommen ist. 
(2) Mängelansprüche verjähren in 6 Monaten nach erfolgter Ablieferung der von
uns gelieferten Ware bei unserem Besteller.  Vor etwaiger Rücksendung der Ware
ist unsere Zustimmung einzuholen.
(3) Sollte trotz aller aufgewendeter Sorgfalt die gelieferte Ware einen Mangel auf-
weisen, der bereits zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag, so erfolgt die
Ersatzlieferung bzw. im Falle der Unmöglichkeit eine Gutschrift in Höhe des rekla-
mierten Warenwertes. Es ist uns stets Gelegenheit zur Nachlieferung innerhalb
angemessener Frist zu geben.  
(4) Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der
vereinbarten Beschaffenheit oder bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der
Brauchbarkeit. 
(6) Die Weiterverarbeitung und Lagerung der Ware erfolgt in Eigenverantwortung
des Bestellers; er hat insbesondere die hierfür geltenden Vorschriften zu beachten.
Wird die Ware vom Besteller oder Dritten unsachgemäß verarbeitet, so über -
nehmen wir für diese und die daraus entstehenden Folgen keine Haftung.

§ 10 Haftung 
Wir haften nur in den Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit oder
eines Vertreters oder Erfüllungsgehilfen nach den gesetzlichen Bestimmungen. Im
übrigen haften wir nur nach dem Produkthaftungsgesetz. Der Schadensersatz für
die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten sowie die Haftung wegen grober Fahr-
lässigkeit ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.

§ 11 Sonstiges
(1) Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen der Parteien unterliegen dem
Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG).
(2) Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand und für alle Streitigkeiten aus die-
sem Vertrag ist München, sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt.
(3) Alle Vereinbarungen, die zwischen den Parteien zwecks Ausführung dieses Ver-
trages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden
oder eine Lücke enthalten, so bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon un -
berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Regelung eine
 solche gesetzlich zulässige Regelung zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der
unwirksamen Regelung am nächsten kommt, bzw. diese Lücke ausfüllt.

PreGel Deutschland Vertriebs GmbH
85551 Kirchheim-Heimstetten

(3) Die Firma PreGel Deutschland Vertriebsgesellschaft m.b.H. wird vor Durchführung 
der Bestellung bei der SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
eine Auskunft über den Besteller einholen. Darüber hinaus wird die Firma PreGel 
Deutschland Vertriebsgesellschaft m.b.H. personenbezogene Daten über eine 
Forderung an die SCHUFA Holding AG übermitteln, soweit die geschuldete Leistung 
trotz Fälligkeit nicht erbracht worden ist, die Übermittlung zur Wahrung berechtigter 
Interessen der verantwortlichen Stelle oder eines Dritten erforderlich ist und die 
Forderung vollstreckbar ist, der Besteller die Forderung ausdrücklich anerkannt hat, 
oder der Besteller die Forderung nicht bestritten hat. Der Besteller kann Auskunft bei 
der SCHUFA über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere 
Informationen über das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren sind unter 
www.meineschufa.de abrufbar. Die Service Adresse der SCHUFA lautet: 
SCHUFA Holding AG, Privatkunden ServiceCenter; Postfach 103441, 50474 Köln


